
 
 

 
 

Vorsteuerabzug  -  es ist Ihr Geld  
 

 
 
Leider finden wir mit hoher Häufigkeit Rechnungen in den Buchhaltungen, die den 
Voraussetzungen des Vorsteuerabzuges nicht entsprechen. 
 

Prüfen Sie daher jede Rechnung, bevor Sie diese bezahlen. Nur wenn die 
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Vorsteuer in Höhe von 

19 % gegenüber dem Finanzamt beansprucht werden. 
 

Rechnungen über 250 EUR haben gem. § 14 Abs. 4 UStG auszuweisen: 

o Name und vollständige Anschrift Rechnungsaussteller + 
Leistungsempfänger 

o Deutsche Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID-Nummer des 
Rechnungsausstellers  
an Ausländer ist grundsätzlich keine 19 % Umsatzsteuer zu zahlen; Ausnahmen möglich  

o Ausstellungsdatum 

o Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung 
o Fortlaufende Nummer 

o Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Bezeichnung der 

Leistung 
o das Netto-Entgelt 

o die Umsatzsteuer in einem Betrag 
o den Prozentsatz der Mehrwertsteuer (19 % bzw. 7 %) 

o im Voraus vereinbarte Minderungen wie Boni, Skonti etc.  

o bei steuerfreien Lieferungen die Vorschrift, nach der sich die 
Steuerfreiheit ergibt 

o bei Baurechnungen ein Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht 


